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%. 2.

Ausladung.

Die Ausladung der Erker und Balcone darf an

Strafsen und Strafsentheilen von

7 bis 7,5m Breite nicht mehr als 30 cm,
über 7,5 » 8 » » » » » 50 »

» 8 » 10 » » » » » 70 »
» 10 » 12 » » » » » 80 »,

» 12 » 14» » » » » 90 »
» 14 » 17 » » » » » 100 »
» 17 » 20» » » » » 110 »
» 20111 Breite nicht mehr als 120 cm betragen.

Die Ausladung wird gemeffen von der Baufluchtlinie
bis zum äufserlten Vorfprung des Balcons oder
Erkers, jedoch ohne Anrechnung der Gefimfe. Die
Ausladung der letzteren darf indefs 20 cm nicht
überfchreiten.

%» 3»
Abitand von der Nachbargrenze.

- In fo fern nicht'Rechte des Nachbargrundftücks
einen gröfseren Abfland verlangen, müffen Balcone
und Erker mit Ausnahme ihrer Gefime wenigftens
um das anderthalbfache Mais ihrer Ausladung von
der Grenze des Nachbargrundftücks entfernt fein.

@. 3a (in Vorbereitung).

Die Breite der Balcone und Erker darf, an der
breiteften Stelle gemeffen, nicht mehr betragen, als
2/5 der betreffenden Gebäudefront.

%. 4.

Abgaben.

Für die Benutzung der Luftfäule über der öffent»
lichen Strafse find pro Quadratmeter der Ausladung
in der Altftadt und Neuftadt im Allgemeinen fol-
gende einmaligen Abgaben zu entrichten:

a) für einen einfachen Balcon 100 Mark;
b) für jeden Balcon über demfelben 50 Mark;
c) für einen nur an einem Stockwerk angebrach-

ten Erker 200 Mark;

d) für jedes weitere Stockwerk eines Erkers
100 Mark;  

e) für einen Balcon auf oder über dem Erker
50 Mark.

Die anderthalbfachen Abgaben werden '
erhoben an folgenden Straßen und Plätzen der Alt—
fl;adt : Antonsgaffe . Auguftinerplatz , Bechergaffe,
Breiteflzrafse, Brückenftrafse, Bürgerftrafse, Domhof,
Dominikaner, Domklofier, Unter-Fettenhennen7 Fried—
rich -Wilhelmftrafse , Gereonftrafse , Glockengafi'e,
Unter-Goldfchmied, Herzogitrafse, Hohepforte, Unter-
Hutmacher, Unter—Kälten, Columbaftrafse, Comödien-
firafse, Kreuzgaffe, Ludwigftrafse, Marsplatz,. Martin—
itrafse, Marzellenflrafse, Minoritenftrafse, Neumarkt7
Unter — Sachfenhaufen ‚ Salomonsgafl'e, Unter— Seid-
macher, Unter-Tafchenmacher und Wallrafsplatz.

Die doppelten Abgaben werden erhoben an
der Hoheitrafse, Obenmarspforten und Schildergaffe.

Die halben Abgaben werden erhoben in der
‘Neuftadt einfchliefslich beider Seiten der alten Wall—
ftrafse.

Der vierte Theil der Abgaben wird er-
hoben in den Vororten.

%. 5.

Eigenthumsrecht.

Das Eigenthum der vom Balcon oder Erker
überragten Strafsénfläche und der vom Balcon oder
Erker eingenommenen Luftfäule geht nicht an den
Hauseigenthümer über. Diefer erlangt durch Zah»
lung der Abgaben nur das Recht‚ das Strafseneigen-
thum in der gedachten Weife fo lange zu benutzen,
als die Strafsenfronte des Haufes keine wefentliche
Aenderung erleidet.

%. 6.

Erhebung der Abgaben.

Die Erhebung der Abgaben gefchieht im Weige—
rungsfalle auf dem Wege des adminiflzrativen Zwangs—
verfahrens.

%. 7.

Inkrafttretung.

Diefes Ortsftatut tritt fofort nach feiner Ver—
kündigung in Kraft.

XII.

Kölner Ortsftatut vom 18. December 1884,
betreffend den Anfchlufs der bebauten Grundfiücke an die fiädtifche Wafferleitung.

Auf Grund des %. 10 der Städte-Ordnung für die
Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, wird in Betreff
des Anfchluffes der bebauten Grundftücke an die
Wafferleitung im Bezirk der Stadt Köln unter Be-
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zugnahme auf die hierunter aufgenommene, den
gleichen Gegenfland betreffende Polizei—Verordnung
vom IO. October d. ].

laffen:
folgendes Ortsftatut er“
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%. I.

Die Befitzer derjenigen Grundftücke‚ auf welche
die Beitimmung des % I Anwendung findet, haben
wegen des Anfchluffes derfelben an die öffentliche
Wafferleitung die erforderlichen Anträge bei der
Direction der flädtifchen Wafferwerke zu fiellen und
it't der Anfchlufs nach den bei der Verwaltung diefer
Werke beitehenden Vorfehriften zu bewirken.

Wird ein folcher Antrag bei beiteheuden Ge-
bäuden nicht binnen einer Friit von vier W0chen
nach Erlafs diefes 0rtsf‘catuts, oder bei erft künftig
zu errichtenden Gebäuden binnen einer gleichen
Frifi; nach deren Vollendung geflellt, fo wird der
Anfchlufs von Amtswegen durch Vermittelung der  

flädtifchen Wafferwerke auf Kelten des Eigenthümers
nach Mafsgabe des für diefe Arbeiten bei der Ver—
waltung der flädtifche'n \Vafferwerke beftehenden
Tarifs bewirkt.

%. 2.

Die Beitreibung der Kofien für die Anlage der
Zuleitung und des vierteljährlich fälligen Waffer-
zinfes erfolgt im \Veigerungsfalle im Wege des
adminiftrativen Zwangsverfahrens.

%. 3.
Diefes Ortsflzatut tritt fofort nach feiner Geneh«

migung und Verkündigung in Kraft.

Polizei-Verordnung vom 10. October 1884.
In Betreff des Anfchluffes der bebauten Grund»

flücke innerhalb des Polizei—Bezirks der Stadt Köln
an die ftädtifche Wafferleitung wird auf Grund der
gg. 5 und 6 des Gefetzes vom 11. März 1850 über
die Polizei-Verwaltung, nach Anhörung des Gemeinde-
Vorftandes und mit Genehmigung der Königl. Re—
gierung, folgende Polizei—Verordnung erlaifen:

%. I.

Jedes Grundfiück‚ auf welchem ein zum dauern-
den Aufenthalt von Menfchen beflimmtes Gebäude
errichtet iPt, mufs an die ftädtifche \Vafferleitung

angefchloffen werden.

%. z.

Ausgenommen von diefem Zwange find nur die—
jenigen Grundflzücke7 von denen feftgef’tellt wird,
dafs durch einen auf denfelben befindlichen Brunnen
für die ausreichende Befchaffung von dauernd gutem
Waffer zum menfchlichen Genufs geforgt ifi.  

%. 3.

Die Verpflichtung, den Anfchlufs der Grundflücke
an die flädtifche Waiferleitung zu bewirken, liegt den
Eigenthümern oder Verwaltern der Grundfiücke ob.

%. 4.
Wer es unterläfft1 das eigenthümlich befeffene

oder verwaltete Grundflück an die flädtifche Waffer-
leitung binnen einer von dem Gemeinde—Vorfiande

zu beftimmenden Fri[t anzufchliefsen, bezw. der-
jenige Eigenthümer oder Verwalter, welcher den
Anfchlufs des Grunditücks an die Wafferleitung nicht
duldet7 verfällt — abgefehen von der Seitens des
Gemeinde-Vorltandes im Wege der Execution zu
bewirkenden Herbeiführung des Anfchluifes —- in
eine Geldftrafe von 3 bis 30 Mark, an deren Stelle
im Unvermögensfalle verhältnifsmäfsige Haft tritt.

%— 5- .
Diefe Polizei»Verordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündigung in Kraft.

XIII.

Ortsftatut vom ——25'N°Vember‘8843. Februar 1887 ’

betreffend den Anfchlufs der bebauten Grundflücke an die Strafsencanäle im
Bezirke der Stadtgemeinde Köln.

Auf Grund des %. 10 der Städte-Ordnung für
die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff
des Anfchluffes der bebauten Grundflücke an die
Strafsencanäle im Bezirke der Stadtgemeinde Köln
unter Bezugnahme auf die hierunter aufgenommenen
gg. I und 2 der den gleichen Gegenitand betref-

fenden Polizei-Verordnung vom 23. September (1. _].
folgendes Ortsftatut erlaifen:

%. I.

Die Herf‘cellung des Anfchlufsrohres von dem
Strafsencanal bis auf eine Entfernung von 0,25m


